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 Veröffentlicht am 28.09.2000

Index

32/06 Verkehrsteuern

Norm

GrEStG 1987 §1 Abs1 Z1;

GrEStG 1987 §4 Abs1;

GrEStG 1987 §5 Abs1 Z1;

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden): 99/16/0520

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 96/16/0213 E 31. März 1999 RS 1

Stammrechtssatz

Gegenleistung ist alles, was der Erwerber über den Kaufpreis für das unbebaute Grundstück hinaus aufwenden muss.

Erbringt der Käufer im Hinblick auf die Bebauung eines Grundstückes neben einem als Kaufpreis bezeichneten Betrag

weitere Leistungen - an wen auch immer -, ist demnach zur Ermittlung der zutre enden Bemessungsgrundlage auf

den Besteuerungsgegenstand zurückzugreifen und zu fragen, in welchem körperlichen Zustand des Grundstückes der

Rechtserwerb von der Grunderwerbsteuer erfasst wird.
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